
Bei den Eigentumsdelikten, die nicht unter die Be
stimmungen des VESchG oder des § 243 Abs. 1 StGB 
fallen, kann sich eine außerordentlich hohe Gefährlich
keit aus der mehrfachen oder fortgesetzten Begehung 
ergeben, wie z. B. 'bei Warenhaus-, Taschen- und Fahr
raddiebstählen. Bei Fahrraddiebstählen erfordert u. U. 
auch ein zeitweiliges Ansteigen der Kriminalität die 
Verschärfung der staatlichen Gegenmaßnahmen. Da 
bei dieser Deliktsart der Anteil jugendlicher Täter ver
hältnismäßig hoch ist und die Geschädigten meist 
Werktätige sind, die der Verlust ihres Fahrrads 
empfindlich trifft, wenden die Jugendgerichte hier 
relativ häufig Strafe an. Ein zeitweilig schärferes Vor
gehen gegen bestimmte Arten von Verfehlungen darf 
jedoch nicht zum Schematismus verleiten. So muß man 
die Richtigkeit des Urteils anzweifeln, das gegen einen 
15jährigen wegen Diebstahls eines vor einer Gaststätte 
ahgestellten ungesicherten Fahrrades auf Freiheits
entzug von drei Monaten erkannte9. Der Jugendliche 
wollte sich ein eigenes Rad zusammenbauen, dazu fehl
ten ihm noch einige wichtige Teile, die er aus dem ge
stohlenen Rad ausbauen wollte. Gerade bei den Eigen
tumsdelikten, die den größten Teil der Jugendkrimi
nalität ausmachen, dürfen die im allgemeinen richtigen 
kriminalpolitischen Erwägungen über die schwer
punktmäßige Bekämpfung der Kriminalität nicht zur 
Oberflächlichkeit in der Untersuchung und Berücksich
tigung der Besonderheiten des Einzelfalls und zur 
Negierung der individuellen Eigenart des Jugendlichen 
führen. Es macht einen großen Unterschied, ob ein 
Jugendlicher ein Fahrrad entwendete, um es zu ver
kaufen, oder ob er es selbst benutzen wollte, weil ihm 
seine Eltern wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
kein eigenes Rad kaufen konnten und er sich gegen
über seinen Freunden, die alle eigene Räder besitzen, 
zurückgesetzt fühlte. Derartige Besonderheiten dürfen 
auch bei der Entscheidung über Fahrraddiebstähle 
Jugendlicher keine nur untergeordnete Rolle spielen.

Aus den Gerichtsentscheidungen über sog. „Kame
radendiebstähle“ ist deutlich eine Tendenz zur Über
bewertung der Gefährlichkeit und Verwerflichkeit die
ser Verfehlungen zu erkennen. Wenn es in einem Ur
teil beispielsweise heißt, „daß der Kameradendiebstahl 
nach wie vor einen nicht zu überbietenden Vertrauens
bruch darstellt“10, so kommt in diesem Superlativ 
die unangebrachte Übertreibung zum Ausdruck. Bei 
der Entscheidung über diese Delikte muß mit einem 
Höchstmaß an pädagogischem und psychologischem 
Feingefühl vorgegangen werden. Bei den Tätern 
handelt es sich meistens um Lehrlinge im ersten Lehr
jahr, die sich aus kindlichem Egoismus am Eigentum 
ihrer Arbeitskollegen vergreifen, ohne sich über die 
Tragweite ihres Verhaltens völlig im klaren zu sein. 
Deshalb ist bei diesen Verfehlungen nur in seltenen. 
Ausnahmefällen die Bestrafung gerechtfertigt.

IV
Ein bestimmter Teil der auf Bestrafung erkennen

den Urteile der Jugendgerichte wird nicht in erster 
Linie mit der besonders hohen Gefährlichkeit der be
treffenden Verfehlungen und der sich daraus ergeben
den dringenden Notwendigkeit des Schutzes der Ge
sellschaft, sondern hauptsächlich damit begründet, daß 
Erziehungsmaßnahmen für die Besserung der betref
fenden Jugendlichen keinen durchgreifenden Erfolg 
versprechen. Es taucht die Frage auf, ob sich diese 
Praxis mit dem Prinzip der Vorrangigkeit der Erzie
hungsmaßnahmen vereinbaren läßt.

Wenn man die Erziehung des jugendlichen Rechts
verletzers als die ausschließliche Zweckbestimmung 
der Erziehungsmaßnahmen und den Schutz der Gesell
schaft als ausschließliche Zweckbestimmung der Frei
heitsentziehung betrachtet, könnte man zu der Schluß
folgerung gelangen, daß die Bestrafung eines Jugend
lichen nur bei besonders hoher gesellschaftlicher Ge
fährlichkeit seiner Straftat zulässig sei. Die Freiheits
entziehung ist aber nicht nur das absolut wirksamste 
Mittel zum Schutz der Gesellschaft; sie ist gleichzeitig

9 Urteil des Leipziger Jugendgerichts vom 24. Mai 1956 — 
3 Ds 174a/56 jug.

xo Urteil des Leipziger Jugendgerichts vom 6. Sept. 1955 — 
3 Ds 308/55 jug.

die intensivste erzieherische Maßnahme. Deshalb müs
sen die Gerichte bei der Entscheidung der Frage, ob 
Erziehungsmaßnahmen genügen oder nicht, auch das 
subjektive Moment der Besserungswilligkeit des Ju
gendlichen berücksichtigen. Gibt es sichere Anhalts
punkte dafür, daß die Erziehungsmaßnahmen der 
§§ 9 ff. JGG für die Erziehung oder Umerziehung des 
Jugendlichen ungeeignet sind, dann kann u. U. eine 
Bestrafung auch in solchen Fällen ausgesprochen wer
den, in denen ein Entzug der Freiheit zum Schutz der 
Gesellschaft nicht unbedingt erforderlich ist.

Als den wichtigsten Anhaltspunkt für die voraus
sichtliche Erfolglosigkeit von Erziehungsmaßnahmen 
betrachten unsere Jugendgerichte die Rückfälligkeit 
eines jugendlichen Rechtsverletzers, der die für seine 
früheren Verfehlungen angeordneten Erziehungsmaß
nahmen nicht oder nur widerwillig durchgeführt bzw. 
sich ihnen entzogen hat. Bei sog. Ersttätern darf eine 
ungünstige Erziehungsprognose nicht als das entschei
dende Kriterium für die Notwendigkeit der Bestrafung 
angesehen werden. Würde ein Jugendlicher, der erst
malig straffällig geworden ist, bei relativ geringer 
Gefährlichkeit seiner Verfehlung hauptsächlich des
halb bestraft, weil das Jugendgericht glaubt, ihn nur 
dadurch erziehen zu können, so läge hierin ein Ver
stoß gegen den Grundsatz der Vorrangigkeit der Er
ziehungsmaßnahmen.

Bei rückfälligen Jugendlichen müssen die staatlichen 
Gegenmaßnahmen in der Regel verschärft werden. 
Diese Verschärfung der gerichtlichen Sanktionen kann 
durchaus im Rahmen der Erziehungsmaßnahmen er
folgen. Wurde der Jugendliche für seine frühere Ver
fehlung lediglich verwarnt, so können bei Rückfällig
keit Weisungen zweckmäßig und ausreichend sein; an 
Stelle der früher beschlossenen Familienerziehung oder 
Schutzaufsicht kann nunmehr die Heimerziehung an
geordnet werden. Hat sich die Heimerziehung als er
folglos erwiesen, weil sich der Jugendliche unerlaubt 
vom Jugendwerkhof entfernte, um neue Verfehlungen 
zu begehen, so kann aus erzieherischen Gründen die 
Freiheitsentziehung notwendig sein, selbst wenn die 
Gefährlichkeit der neuen Verfehlung relativ gering ist. 
Man muß dem Urteil zustimmen, das gegen einen 17- 
jährigen wegen Diebstahls von 14 DM aus den Gar
derobeschränken der Reinmachefrauen einer Klinik 
und wegen eines weiteren Taschendiebstahls in einer 
Gastwirtschaft sechs Monate Freiheitsentziehung ver
hängte.11 Der Verurteilte befand sich wegen gleich
artiger Verfehlungen bereits in einem Jugendwerkhof 
und war von dort schon zweimal entwichen. Seine 
Arbeitsleistungen im Werkhof waren unzureichend, 
und er bereitete dem Erzieherpersonal durch seine 
Aufsässigkeit beträchtliche Schwierigkeiten. Weil die 
bisherigen Erziehungsversuche bei dem Jugendlichen 
auf keinen fruchtbaren Boden gefallen waren, mußte 
Bestrafung erfolgen.

In einem anderen Fall sah die Entwicklung des Ju
gendlichen folgendermaßen aus: Als 15jähriger beging 
er 1953 einen Fahrraddiebstahl, es wurden Ärbeitsauf- 
lagen und Schutzaufsicht angeordnet; als 16jähriger 
beging er 1954 fortgesetzt Diebstähle gegenüber Ar
beitskollegen, dafür wurden drei Monate Freiheits
entziehung ausgesprochen, die er im Frühjahr 1955 
verbüßte; als 17jähriger entwendete er im Herbst 1955 
aus einer Baubaracke die Armbanduhr eines Arbeits
kollegen im Werte von 40 DM. Das Jugendgericht er
kannte für die letzte Verfehlung auf vier Monate Frei
heitsentziehung. In der Begründung wird u. a. aus
geführt, daß es „angesichts der moralischen Gefähr
dung des Täters auf den Wert des Tatgegenstands nur 
unerheblich ankommt“11 12. An diesem Beispiel erweist 
sich recht deutlich, daß auch bei der Behandlung rück
fälliger Jugendlicher kein Schematismus Platz greifen 
darf. Für die erste Verfehlung wurde Schutzaufsicht 
angeordnet, weil die häusliche Erziehung nicht gut 
war. Als sich kurze Zeit später durch neue Verfeh
lungen herausstellte, daß mit dieser Maßnahme und 
den angeordneten Arbeitsauflagen nichts erreicht wor-

11 Urteil des Leipziger Jugendgerichts vom 7 Nov. 1955 — 
3 DS 267/55 jug.

12 Urteil des Leipziger Jugendgerichts vom 7. Dez. 1955 — 
3 Ds 407/55 jug.
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